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Erwägungen

E. 1
Mit Verfügung vom 24. November 2017 wies der vorinstanzliche Richter im Verfahren der
Parteien um Abänderung des Scheidungsurteils vom 14. Dezember 2010 unter anderem den
prozessualen Antrag des Beklagten und Beschwerdefüh- rers (fortan Beklagter) um
Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ab (Urk. 59 S. 20). Dagegen erhob der
Beklagte innert Frist Beschwerde mit dem An- trag, Ziffer 2 der Kostenverfügung sei
aufzuheben, und es sei über das am 19. Mai 2017 (recte: 26. Mai 2017; Urk. 41) von ihm
gestellte Gesuch betreffend Gewäh- rung der unentgeltlichen Rechtspflege zu entscheiden
(Urk. 58 S. 2). Zudem sei ihm für das Beschwerdeverfahren die unentgeltliche Rechtspflege
ebenfalls zu gewähren (Urk. 58 S. 2). Der Beklagte beantragte, dass über seine obgenannten
Anträge im Rahmen des Sachentscheides zu befinden sei (Urk. 58 S. 2). Vorab ist jedoch
festzuhalten, dass über diese Anträge im Rahmen des vorliegenden Beschwerdeverfahrens
zu entscheiden ist, da dieses nicht mit dem in dieser Sache hängigen Berufungsver- fahren
LC180003 zu vereinigen ist. Eine Sistierung des Berufungsverfahrens (Urk. 58 S. 2)
erübrigt sich, da dieses gleichzeitig mit dem vorliegenden Be- schwerdeverfahren
entschieden wird. 2.a) Der Vorderrichter hielt fest, dass ein erstes Gesuch des Beklagten be-
treffend Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege mit Verfügung vom 19. Au- gust
2016 abgewiesen worden sei (Urk. 59 S. 18 mit Verweis auf Urk. 20). Mit Eingabe vom 26.
Mai 2017 (Ur. 41 = Urk. 61/6) habe der Beklagte ein erneutes Gesuch um Gewährung der
unentgeltlichen Rechtspflege gestellt (Urk. 41 S. 2). Dieses Gesuch wurde in der Folge vom
vorinstanzlichen Richter wegen Aussichts- losigkeit ebenfalls abgewiesen. Er führte dazu
aus, dass der Prozess zufolge Kla- gerückzugs der Klägerin am 22. November 2016 (Urk.
26) beendet worden sei. Demzufolge habe im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs des
Beklagten keine hängige Klage mehr bestanden. Das Begehren des Beklagten müsse daher
als (formell) aussichtslos qualifiziert werden (Urk. 59 S. 18 f.).

- 3 - b) Dieser Auffassung des Vorderrichters ist zu folgen. Im Berufungsverfahren
LC180003 wird davon ausgegangen, dass das vorinstanzliche Verfahren - wie der
Vorderrichter zutreffend ausführte - mit dem durch die Klägerin vorgenommenen
Klagerückzug vom 22. November 2016 im Sinne von Art. 241 Abs. 2 und 3 ZPO beendet
und in der Folge korrekterweise als durch Rückzug erledigt abgeschrie- ben wurde (Urk. 59
S. 7). Im Berufungsverfahren LC180003 wird angenommen, dass im Zeitpunkt des
Klagerückzuges keine Widerklage des Beklagten rechts- hängig war. Die vom Beklagten in
der Einigungsverhandlung gestellten Rechtsbe- gehren werden dort aufgrund der
Vorbringen des Beklagten in seiner Eingabe vom 24. Januar 2017 an die Vorinstanz (Urk.
31) nicht als Widerklage qualifiziert (vgl. dazu die Ausführungen im Urteil vom 26.
Februar 2018 im Verfahren LC180003). Der Beklagte hatte sein (erneutes) Gesuch um
Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege erst nach dieser Eingabe vom 24. Januar 2017



(Urk. 31) gestellt, al- so in einem Zeitpunkt, als er die Erklärung, dass er keine formelle
Widerklage er- heben wolle, bereits dem Gericht kundgetan hatte. In jenem Moment war
deshalb bereits klar, dass das Verfahren keine Fortsetzung finden würde, weil es durch den
Klagerückzug beendet worden und eine Widerklage nicht rechtshängig war. Das Vorgehen
der Vorinstanz kann grundsätzlich nicht bemängelt werden. Da nach dem Klagerückzug
unklar blieb, ob der Beklagte im Rahmen der Eini- gungsverhandlung eine Widerklage
erhoben hatte, drängte sich eine Präzisierung auf. Es war daher korrekt, den Beklagten mit
Verfügung vom 23. November 2016 aufzufordern, sich zur Qualifikation seiner
entsprechenden Rechtsbegehren zu äussern (Urk. 27 = Urk. 61/5). Dass die darauf erfolgte
Eingabe des Beklagten vom 24. Januar 2017 (Urk. 31) der Gegenpartei noch zur
Stellungnahme zugestellt wurde, war ebenfalls geboten (Urk. 33). Die Klägerin beantragte
in ihrer darauf fol- genden Eingabe vom 10. April 2017 dann primär, dass auf die
"Widerklage" zufol- ge erfolgten Klagerückzugs nicht einzutreten sei (Urk. 38). Als der
Beklagte am 26. Mai 2017 sein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege
stell- te, war ihm somit bekannt, dass die Klägerin ein Nichteintreten auf die "Widerkla- ge"
beantragt hatte. Er musste demgemäss damit rechnen, dass die Vorinstanz al- lenfalls auf
seine Rechtsbegehren nicht eintreten würde. Auch wenn die Vo- rinstanz danach noch einen
Einigungsversuch unternahm (Urk. 61/4), ändert dies

- 4 - nichts daran, dass das Verfahren bereits beendet war. Im Zeitpunkt der Einrei- chung
des Gesuchs des Beklagten betreffend Armenrecht war keine Klage mehr hängig, so dass
sein Gesuch ausserhalb eines Verfahrens und somit aussichtslos war. Die Beschwerde
erweist sich damit als offensichtlich unbegründet, weshalb auf die Einholung einer
Beschwerdeantwort verzichtet werden kann (Art. 322 ZPO). Die Beschwerde ist
abzuweisen.

E. 3
Da die Beschwerde, wie aufgezeigt, von vornherein aussichtslos war, kann dem Beklagten
die von ihm auch für das Beschwerdeverfahren beantragte unent- geltliche Rechtspflege
nicht gewährt werden.

E. 4
Das Beschwerdeverfahren ist kostenpflichtig, da die Kostenfreiheit im Ver- fahren um
Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss höchstrichterli- cher Rechtsprechung
nur für das Gesuchs-, nicht hingegen für das entsprechende Rechtsmittelverfahren gilt
(BGer 4D_46/2015 und 4D_48/2015 vom 14. August 2015, je unter Hinweis auf BGE 137
III 470 E. 6). Die zweitinstanzliche Entscheid- gebühr ist in Anwendung von § 5 Abs. 1 und
§ 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 300.– festzusetzen und dem unterliegenden Beklagten
aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Von der Zusprechung einer Parteientschädigung ist
abzusehen. Es wird erkannt:
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